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Beschlüsse der Gemeindevertretung Gemeinde Kolkwitz 
Sitzung 08/ 2010 am 2.11. 2010

Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung
des Kommunalrechtsreformgesetzes (KommRRefG)
vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S.286) [Artikel 1
KommRRefG] sowie der §§ 1, 2 und 10a des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Brandenburg
(KAG) vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr.08], S.
174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 26. April 2005 (GVBl. I/05, [Nr.11], S. 170), be-
schließt die Gemeindevertretung Kolkwitz in ihrer
Sitzung am 02.11.2010 wie folgt:

1. Die als Anlage beigefügte Einzelsatzung der Ge-
meinde Kolkwitz über die Erhebung von Beiträ-
gen für die Straßenbaumaßnahme Kastanienal-
lee im Ortsteil Kackrow zwischen dem Ortseingang
aus Richtung Glinzig und dem Ortseingang in Rich-
tung Limberg wird in der vorliegenden Fassung
erlassen.

2. Die Einzelsatzung ist im Amtsblatt für die Gemeinde
Kolkwitz zu veröffentlichen.

Kolkwitz, den 02.11.2010

Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Einzelsatzung der Gemeinde Kolkwitz
über die Erhebung von Beiträgen für die

Straßenbaumaßnahme Kackrow - 
Kastanienallee zwischen dem Ortseingang

aus Richtung Glinzig und dem 
Ortseingang in Richtung Limberg
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Beschluss Nr. 62 / 2010
der Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz vom 02.11.2010
zur Einzelsatzung der Gemeinde Kolkwitz über die Erhebung von 
Beiträgen für die Straßenbaumaßnahme Kackrow - Kastanienallee

Fortsetzung auf Seite 2
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Präambel

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz hat in ihrer Sitzung
am 14.07.2009 aufgrund der §§ 3, 28 und 64 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung des Kom-
munalrechtsreformgesetzes (KommRRefG) vom 18. Dezember 2007
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) [Artikel 1 KommRRefG], zuletzt geändert
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.I/08,
[Nr. 12] , S.202, 207) sowie der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004
(GVBl. I/04, [Nr.08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Mai 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 07] , S.160), in der jeweils
geltenden Fassung folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Beitragstatbestand, Geltungsbereich

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Er-
weiterung, Verbesserung, und Erneuerung von Einrichtungen und
Anlagen im Bereich der o. g. Straßenflächen erhebt die Gemein-
de Kolkwitz Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. Diese Beiträ-
ge werden als Gegenleistung dafür erhoben, dass den Beitrags-
pflichtigen gem. § 8 durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme
wirtschaftliche Vorteile geboten werden.

(2) Die Straßenbaumaßnahme umfasst den Bereich zwischen dem
Ortseingang aus Richtung Glinzig und dem Ortseingang in Rich-
tung Limberg. 

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwands

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1.den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Freile-
gung der für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Er-
neuerung und Verbesserung der Verkehrsfläche benötigten Grund-
stücksflächen,

2.den Wert der von der Gemeinde Kolkwitz aus Ihrem Vermögen
bereitgestellten Grundstücke zum Zeitpunkt des Beginns der
Maßnahme (zuzüglich Bereitstellungskosten),

3.die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und
Erneuerung der

a) Fahrbahn,
b) Rinnen und Bordsteine,
c) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
d) Trenn-, Seiten, Rand- und Sicherheitsstreifen,
e) Entwässerungseinrichtungen,
f) Unselbstständige Grünanlagen,
g) Flächen innerhalb der Straßengrenzen, die für die unge-

trennte Aufnahme von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr
bestimmt sind

4.die Inanspruchnahme Dritter für Planung, Vermessung, Bau-
grunduntersuchung und Bauleitung,

5.die Kosten der Fremdfinanzierung der bezeichneten Maßnah-
men.

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 

1.für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straße

2.für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung mit lediglich punktu-
ellem Charakter, z.B. teilweise Aufpflasterungen, streckenweise
Fahrbahnverengungen oder Aufstellen künstlicher oder natürlicher
Hindernisse, soweit sie nicht Bestandteil einer einen abschnitts-
bildungsfähigen Teil einer Verkehrsfläche erfassenden Planung
sind.

3.für Erneuerungsmaßnahmen an solchen Teilen von Anlagen 
gem. § 1, für die vor weniger als 15 Jahren die Beitragspflicht
seit Beendigung der jeweiligen Maßnahme ein Beitrag nach 
§§ 127 ff Baugesetzbuch oder § 8 KAG Brandenburg erhoben
worden ist oder eine Beitragspflicht i. S. d. §§ 127 ff Baugesetz-
buch oder § 8 KAG Brandenburg entstanden wäre. Erweiterun-
gen oder Verbesserungen zählen nicht zu Erneuerungsmaßnah-
men.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands

Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen ermittelt.

§ 4 Anteil der Gemeinde Kolkwitz 
und der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Gemeinde Kolkwitz trägt zur Abgeltung des öffentlichen In-
teresses den Teil des Aufwands, der auf die Inanspruchnahme der
Einrichtung durch die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des
Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Gemeinde Kolkwitz und der Beitragspflichtigen am
Aufwand gemäß § 2 für die Straßenbaumaßnahme Kastanienal-
lee wird wie folgt festgesetzt:

Straßenbaumaßnahme Anteil der Anteil der
Kastanienallee Gemeinde Beitrags-

Kolkwitz pflichtigen

a) Fahrbahn 40 % 60 %

b) Oberflächen-
entwässerung 40 % 60 %

c) unselbstständige 
Grünanlagen 40 % 60 %

d) Flächen innerhalb 
der Straßengrenzen, 40 % 60 %
die für die ungetrennte 
Aufnahme von Fahrzeug- 
und Fußgängerverkehr 
bestimmt sind

(3) Für Grunderwerb und Freilegung gelten dieselben Anteile der Bei-
tragspflichtigen wie für diejenigen Maßnahmen, die der späteren
Verwendung dieser Flächen dienen.

(4) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes
bestimmt, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu ver-
wenden.

§ 5 Verteilung des umlagefähigen Aufwands

(1) Der nach §§ 2 – 4 ermittelte von den Beitragspflichtigen zu tra-
gende Aufwand wird auf die Grund¬stücke, denen die Anlage
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirtschaftlichen
Vorteil bietet, nach dem Verhältnis ihrer Flächen verteilt. Dabei
werden Art und Maß der Nutzung der Grundstücke durch die Ver-
vielfältigung der Fläche bzw. den nach Absätzen 2, 3 und 4 je-
weils zu ermittelnden Teilflächen mit den in den §§ 6 und 7 be-
stimmten Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist- unabhängig von der 
Eintragung im Liegenschaftskataster oder Grundbuch- jedes 
zusammenhängende Eigentum, das eine selbstständige wirt-
schaftliche Einheit bildet. Soweit die Fläche bzw. Teilfläche eines
Grundstücks baulich oder gewerblich nutzbar ist, richtet sich die
Ermittlung des Nutzungsfaktors dieser Fläche nach § 6. Für die 
übrigen Flächen richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors
nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; aus-
genommen hiervon sind die Flächen, die im Bebauungsplan
als Flächen für Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18
BauGB) festgesetzt sind;

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplans
in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hin-
ausreichen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

c) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplans
in den Außenbereich (§ 35 BauGB) hinausreichen, die Fläche
im Bereich des Bebauungsplans;

d) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht, wenn
sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teils (§ 34 BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

e) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)
bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der
öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die der Grenze des
Bebauungszusammenhangs im Sinne des § 34 BauGB ent-
spricht;
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f) bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung an-
grenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehören-
den Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der öf-
fentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer
Linie, die der Grenze des Bebauungszusammenhangs im Sin-
ne des § 34 BauGB entspricht;

g) überschreitet die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung
die nach den Buchstaben a) – f) ermittelten Abstände, so fällt
die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.

(4) Bei Grundstücken nach Absatz 1, die nicht baulich oder gewerb-
lich genutzt werden, sondern nur in anderer Weise nutzbar sind,
ist die Gesamtfläche bzw. auch die Fläche des Grundstücks zu-
grunde zu legen, die von den Regelungen des Absatz 3 nicht er-
fasst wird.

§ 6 Nutzungsfaktor für baulich oder gewerblich 
nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit werden die nach
§ 5 Absatz 3 ermittelten, baulich oder gewerblich nutzbaren Grund-
stücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der durch
die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und er-
höht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplans liegen, ergibt sich die Zahl der Voll-
geschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzuläs-
sigen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumesszahlen festgesetzt, gilt als Zahl der 
Vollgeschosse die Baumesszahl geteilt durch 3,5 (wobei Bruch-
zahlen kleiner 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerun-
det und ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet wer-
den).

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der
Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5 (wo-
bei Bruchzahlen kleiner 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl
abgerundet und ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet
werden).

d) Für Flächen, die auf Grund entsprechender Festsetzungen in
einem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport-
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Sondergebiete für
Erholung), gilt 0,3 als Zahl der Vollgeschosse. 
Diese Zahl gilt auch für Flächen, die im Bebauungsplan als pri-
vate Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) oder als Flächen
mit dem Gebot oder der Bindung für Anpflanzung und Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) festgesetzt sind und deren Fläche
1/3 der vom Geltungsbereich des Bebauungsplans erfassten
Fläche des Grundstücks übersteigt.

(4) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Bebauuungsplanentwurfs liegen und auf denen ein
Vorhaben nach § 33 BauGB zugelassen wurde, ergibt sich die Zahl
der Vollgeschosse ebenfalls aus Abs. 3 Ziff. a) – d).

(5) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten Gebieten ist die
Zahl der sich aus der näheren Umgebung ergebenden zulässigen Zahl
der Vollgeschosse maßgebend.

(6) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos-
se höher als die sich aus Absatz 2 – 5 ergebenden Zahl der Voll-
geschosse, ist die tatsächliche Nutzung maßgebend.

(7) Bei Flächen von Grundstücken mit überwiegend hallenartigen Ge-
bäuden, bei denen es sich nicht um Kirchen handelt und die eine
Höhe von 6 m überschreiten und bei Flächen von Grundstücken
mit Gebäuden, bei denen wegen der Besonderheit des Bauwerks
die Zahl der Vollgeschosse nicht feststellbar ist, gilt als Zahl der
Vollgeschosse die Höhe des Bauwerks geteilt durch 3,5 (wobei
Bruchzahlen kleiner als 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet
werden). 
Bleibt die auf diese Weise ermittelte Zahl der Vollgeschosse hinter
der Zahl der auf der Fläche zulässigen Zahl der Vollgeschosse zu-
rück, ist die Zahl der höchstzulässigen Zahl der Vollgeschosse zu Grun-
de zu legen.

(8) Bei Flächen von Grundstücken, auf denen keine Bebauung zuläs-
sig ist, die aber gewerblich genutzt werden können und bei Flä-
chen von Grundstücken, auf denen nur Stellplätze oder Garagen
zulässig sind, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

(9) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung er-
höht sich bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- oder Industriege-
bieten sowie Grundstücken in anderen Baugebieten, die überwie-
gend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit Büro-,
Handels-, Verwaltung-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulge-
bäuden) genutzt werden, der für das Grundstück gemäß Absatz
2 – 8 maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(10)Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gelten alle Geschosse,
die nach der Bauordnung des Landes Brandenburg Vollgeschosse
sind und zu Wohn- und Gewerbezwecken genutzt werden kön-
nen oder rein tatsächlich so genutzt werden.

§ 7 Nutzungsfaktor für Grundstücksflächen 
mit sonstiger Nutzung

(1) Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung werden
die nach § 5 Abs. 4 ermittelten Grundstücksflächen vervielfacht mit

a) 0,3 vorbehaltlich Ziff. d) - g) bei Flächen, die im Außenbereich
(§ 35 BauGB) liegen und in einer der baulichen oder gewerb-
lichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B.: Klein-
gartenanlagen, Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Frei-
bäder sowie Badeseen und Nutzgärten als Bestandteil eines
Wohn- oder Gewerbegrundstücks).

b) 0,033 vorbehaltlich Ziff. d) - g) bei Flächen, die im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen (z. B. Grünland, Ackerland oder Gar-
tenland) oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. land-
wirtschaftliche Nutzung). 

c) 0,0167 vorbehaltlich Ziff. d) - g) bei Flächen, die im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen und als Waldflächen oder als be-
wirtschaftete Wasserflächen genutzt werden oder wegen ent-
sprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur als
Waldflächen nutzbar sind. 

d) 1,0 bei Flächen, auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftli-
che Hofstellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B. Feld-
scheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeit geteilt durch die
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen von je 0,25 für
das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollge-
schoss, für die Restflächen gilt Ziff. a) - c).

e) 1,0 bei Flächen, die als Campingplätze genutzt werden und
auf denen eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeit geteilt durch
die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen zum Nut-
zungsfaktor von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tat-
sächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restflächen gilt Ziff.
a) - c).

f) 1,5 bei Flächen, die gewerblich genutzt werden und bebaut
sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundflä-
che der Baulichkeit geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 er-
gibt, mit Zuschlägen zum Nutzungsfaktor von je 0,25 für das
zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restflächen gilt Ziff. a) - c).

g) 1,0 bei Flächen, die im Geltungsbereich einer Satzung nach §
35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teil-
flächen mit Zuschlägen zum Nutzungsfaktor von je 0,25 für
das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollge-
schoss, für die Restflächen gilt Ziff. a) - c).

(2) Die Bestimmung der Vollgeschosse richtet sich nach § 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Eigentümer ist, wer
als solcher im Grundbuch eingetragen ist. Bei Wohnungs- und Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.
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(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer
an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I S.
2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Perso-
nenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-
tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines
Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§
15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sa-
chenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwen-
dungen geltend gemacht worden sind. Andernfalls bleibt die
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer haften als Ge-
samtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer sind ver-
pflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und unverzüglich nach Aufforderung durch die Ge-
meinde zu machen und nachzuweisen. Sie haben bei örtlicher
Feststellung der Gemeinde die notwendige Unterstützung zu ge-
währen.

§ 9 Kostenspaltung

Der Beitrag kann für:
1. Fahrbahn,
2. Oberflächenentwässerung,
3. unselbstständige Grünanlagen,
4. Flächen innerhalb der Straßengrenzen, die für die ungetrenn-

te Aufnahme von Fahrzeug und Fußgängerverkehr bestimmt sind

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

§ 10 Abschnitte

Der Aufwand kann auch für Abschnitte einer Einrichtung oder Anla-
ge, wenn diese selbstständig in Anspruch genommen werden kön-
nen, ermittelt oder erhoben werden.

§ 11 Vorausleistung

Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kön-
nen Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtlich endgültigen
Beitragsschuld erhoben werden.

§ 12 Ablösung des Beitrags

Der Straßenbaubeitragsbescheid kann durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag abgelöst werden. Der Ablösebetrag richtet sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Stra-
ßenbaubeitrags. Ein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Ablösevertrages
besteht nicht.

§ 13 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen
werden einen Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Bescheides fäl-
lig.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Kolkwitz, den 02.11.2010

Fritz Handrow
Bürgermeister

Beschluss Nr.  63 / 2010
der Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz vom 02.11.2010

zur Einzelsatzung der Gemeinde Kolkwitz über die Erhebung von Beiträgen 
für die Straßenbaumaßnahme Kackrow - Kiefernweg

Aufgrund der §§ 3 und 28 der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) in der Fassung des Kommunalrechtsreformgeset-
zes (KommRRefG) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S.286) [Artikel 1
KommRRefG] sowie der §§ 1, 2 und 10a des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004 (GVBl.
I/04, [Nr.08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 26. April 2005 (GVBl. I/05, [Nr.11], S. 170), beschließt die 
Gemeindevertretung Kolkwitz in ihrer Sitzung am 02.11.2010 wie
folgt:

1. Die als Anlage beigefügte Einzelsatzung der Gemeinde Kolkwitz
über die Erhebung von Beiträgen für die Straßenbaumaßnahme
Kiefernweg im Ortsteil Kackrow zwischen dem Ende der Bebau-
ung und der Einmündung in die Kastanienallee wird in der vorlie-
genden Fassung erlassen.

2. Die Einzelsatzung ist im Amtsblatt für die Gemeinde Kolkwitz zu
veröffentlichen.

Kolkwitz, den 02.11.2010

Zubiks
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Einzelsatzung der Gemeinde Kolkwitz über die 
Erhebung von Beiträgen für die Straßenbaumaßnahme

Kackrow - Kiefernweg zwischen dem Ende der 
Bebauung und der Einmündung in die Kastanienallee
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§ 4 Anteil der Gemeinde Kolkwitz und 

der Beitragspflichtigen am Aufwand
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nutzbare Grundstücksflächen
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Präambel

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kolkwitz hat in ihrer Sitzung
am 14.07.2009 aufgrund der §§ 3, 28 und 64 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung des Kom-
munalrechtsreformgesetzes (KommRRefG) vom 18. Dezember 2007
(GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286) [Artikel 1 KommRRefG], zuletzt geändert
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl.I/08,
[Nr. 12] , S.202, 207) sowie der §§ 1, 2 und 8 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 2004
(GVBl. I/04, [Nr.08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. Mai 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 07] , S.160), in der jeweils
geltenden Fassung folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Beitragstatbestand, Geltungsbereich

(1) Zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Er-
weiterung, Verbesserung, und Erneuerung von Einrichtungen und
Anlagen im Bereich der o.g. Straßenflächen erhebt die Gemeinde
Kolkwitz Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. Diese Beiträge
werden als Gegenleistung dafür erhoben, dass den Beitragspflich-
tigen gem. § 8 durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme wirt-
schaftliche Vorteile geboten werden.

(2) Die Straßenbaumaßnahme umfasst den Bereich zwischen dem
Ende der Bebauung und der Einmündung in die Kastanienallee.



Seite 5NOVEMBER 2010 AMTSBLATT KOLKWITZ

AMTLICHER TEIL

§ 2 Umfang des beitragsfähigen Aufwands

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für

1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsnebenkosten) und die Frei-
legung der für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Er-
neuerung und Verbesserung der Verkehrsfläche benötigten
Grundstücksflächen,

2. den Wert der von der Gemeinde Kolkwitz aus Ihrem Vermö-
gen bereitgestellten Grundstücke zum Zeitpunkt des Beginns
der Maßnahme (zuzüglich Bereitstellungskosten),

3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Er-
neuerung der
a) Fahrbahn,
b) Rinnen und Bordsteine,
c) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
d) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
e) Entwässerungseinrichtungen,
f) Unselbstständige Grünanlagen,
g) Flächen innerhalb der Straßengrenzen, die für die unge-

trennte Aufnahme von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr
bestimmt sind

4. die Inanspruchnahme Dritter für Planung, Vermessung, Bau-
grunduntersuchung und Bauleitung,

5. die Kosten der Fremdfinanzierung der bezeichneten Maßnah-
men.

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten 

1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Straße

2. für Maßnahmen der Verkehrsberuhigung mit lediglich punktu-
ellem Charakter, z.B. teilweise Aufpflasterungen, streckenwei-
se Fahrbahnverengungen oder Aufstellen künstlicher oder na-
türlicher Hindernisse, soweit sie nicht Bestandteil einer einen
abschnittsbildungsfähigen Teil einer Verkehrsfläche erfassen-
den Planung sind.

3. für Erneuerungsmaßnahmen an solchen Teilen von Anlagen gem.
§ 1, für die vor weniger als 15 Jahren die Beitragspflicht seit
Beendigung der jeweiligen Maßnahme ein Beitrag nach §§ 127
ff Baugesetzbuch oder § 8 KAG Brandenburg erhoben worden
ist oder eine Beitragspflicht i. S. d. §§ 127 ff Baugesetzbuch
oder § 8 KAG Brandenburg entstanden wäre. Erweiterungen oder
Verbesserungen zählen nicht zu Erneuerungsmaßnahmen.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen Aufwands
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwen-
dungen ermittelt.

§ 4 Anteil der Gemeinde Kolkwitz und 
der Beitragspflichtigen am Aufwand

(1) Die Gemeinde Kolkwitz trägt zur Abgeltung des öffentlichen In-
teresses den Teil des Aufwands, der auf die Inanspruchnahme der
Einrichtung durch die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des
Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.

(2) Der Anteil der Gemeinde Kolkwitz und der Beitragspflichtigen am
Aufwand gemäß § 2 für die Straßenbaumaßnahme Bergstraße
wird wie folgt festgesetzt:

Straßenbaumaßnahme Anteil der Anteil der
Kiefernweg Gemeinde Kolkwitz Beitragspflichtigen

a) Fahrbahn 40 % 60 %

b) Oberflächenentwässerung 40 % 60 %

c) unselbstständige 
Grünanlagen 40 % 60 %

d) Flächen innerhalb der 
Straßengrenzen, die für die 40 % 60 %
die ungetrennte Aufnahme von 
Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bestimmt sind

(3) Für Grunderwerb und Freilegung gelten dieselben Anteile der Bei-
tragspflichtigen wie für diejenigen Maßnahmen, die der späteren
Verwendung dieser Flächen dienen.

(4) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes
bestimmt, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu ver-
wenden.

§ 5 Verteilung des umlagefähigen Aufwands

(1) Der nach §§ 2 – 4 ermittelte von den Beitragspflichtigen zu tra-
gende Aufwand wird auf die Grund¬stücke, denen die Anlage
durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme einen wirtschaftlichen
Vorteil bietet, nach dem Verhältnis ihrer Flächen verteilt. Dabei
werden Art und Maß der Nutzung der Grundstücke durch die Ver-
vielfältigung der Fläche bzw. den nach Absätzen 2,3 und 4 jeweils
zu ermittelnden Teilflächen mit den in den §§ 6 und 7 bestimm-
ten Faktoren berücksichtigt.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist- unabhängig von der Ein-
tragung im Liegenschaftskataster oder Grundbuch- jedes zusam-
menhängende Eigentum, das eine selbstständige wirtschaftliche Ein-
heit bildet. 
Soweit die Fläche bzw. Teilfläche eines Grundstücks baulich oder
gewerblich nutzbar ist, richtet sich die Ermittlung des Nutzungs-
faktors dieser Fläche nach § 6. Für die übrigen Flächen richtet sich
die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt:

a) bei Grundstücken, die insgesamt im Geltungsbereich eines Be-
bauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks; aus-
genommen hiervon sind die Flächen, die im Bebauungsplan
als Flächen für Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18
BauGB) festgesetzt sind;

b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplans
in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil (§ 34 BauGB) hin-
ausreichen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

c) bei Grundstücken, die über die Grenzen eines Bebauungsplans
in den Außenbereich (§ 35 BauGB) hinausreichen, die Fläche
im Bereich des Bebauungsplans;

d) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht, wenn
sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
teils (§ 34 BauGB) bzw. einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB
liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

e) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)
bzw. einer Satzung nach § 34 abs. 4 BauGB und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der
öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die der Grenze des
Bebauungszusammenhangs im Sinne des § 34 BauGB ent-
spricht;

f) bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung an-
grenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück gehören-
den Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der öf-
fentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer
Linie, die der Grenze des Bebauungszusammenhangs im Sin-
ne des § 34 BauGB entspricht;

g) überschreitet die tatsächliche bauliche oder gewerbliche Nutzung
die nach den Buchstaben a) – f) ermittelten Abstände, so fällt
die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.

(4) Bei Grundstücken nach Absatz 1, die nicht baulich oder gewerb-
lich genutzt werden, sondern nur in anderer Weise nutzbar sind,
ist die Gesamtfläche bzw. auch die Fläche des Grundstücks zu-
grunde zu legen, die von den Regelungen des Absatz 3 nicht er-
fasst wird.

§ 6 Nutzungsfaktor für baulich oder 
gewerblich nutzbare Grundstücksflächen

(1) Zur Berücksichtigung des Maßes der Nutzbarkeit werden die nach
§ 5 Absatz 3 ermittelten, baulich oder gewerblich nutzbaren Grund-
stücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der durch
die Zahl der Vollgeschosse bestimmt wird.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und er-
höht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

Fortsetzung auf Seite 6
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(3) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Bebauungsplans liegen, ergibt sich die Zahl der Voll-
geschosse wie folgt:

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzuläs-
sigen Zahl der Vollgeschosse.

b) Sind nur Baumesszahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollge-
schosse die Baumesszahl geteilt durch 3,5 (wobei Bruchzahlen
kleiner 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet und
ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet werden).

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der
Vollgeschosse die höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5 (wo-
bei Bruchzahlen kleiner 0,5 auf die vorausgehende volle Zahl
abgerundet und ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet
werden).

d) Für Flächen, die auf Grund entsprechender Festsetzungen in ei-
nem Bebauungsplan nicht baulich oder gewerblich, sondern
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport-
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Sondergebiete für 
Erholung), gilt 0,3 als Zahl der Vollgeschosse. Diese Zahl gilt
auch für Flächen, die im Bebauungsplan als private Grünflä-
chen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) oder als Flächen mit dem Ge-
bot oder der Bindung für Anpflanzung und Erhaltung von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.
25 BauGB) festgesetzt sind und deren Fläche 1/3 der vom Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans erfassten Fläche des Grund-
stücks übersteigt.

(4) Für die Flächen eines Grundstücks, die innerhalb des Geltungsbe-
reichs eines Bebauuungsplan entwurfs liegen und auf denen ein
Vorhaben nach § 33 BauGB zugelassen wurde, ergibt sich die Zahl
der Vollgeschosse ebenfalls aus Abs. 3 Ziff. a) – d).

(5) Für die Flächen von Grundstücken in unbeplanten Gebieten ist die
Zahl der sich aus der näheren Umgebung ergebenden zulässigen Zahl
der Vollgeschosse maßgebend.

(6) Ist im Einzelfall die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschos-
se höher als die sich aus Absatz 2 – 5 ergebenden Zahl der Voll-
geschosse, ist die tatsächliche Nutzung maßgebend.

(7) Bei Flächen von Grundstücken mit überwiegend hallenartigen Ge-
bäuden, bei denen es sich nicht um Kirchen handelt und die eine
Höhe von 6 m überschreiten und bei Flächen von Grundstücken
mit Gebäuden, bei denen wegen der Besonderheit des Bauwerks
die Zahl der Vollgeschosse nicht feststellbar ist, gilt als Zahl der
Vollgeschosse die Höhe des Bauwerks geteilt durch 3,5 (wobei
Bruchzahlen kleiner als 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet
werden). Bleibt die auf diese Weise ermittelte Zahl der Vollge-
schosse hinter der Zahl der auf der Fläche zulässigen Zahl der Voll-
geschosse zurück, ist die Zahl der höchstzulässigen Zahl der Voll-
geschosse zu Grunde zu legen.

(8) Bei Flächen von Grundstücken, auf denen keine Bebauung zuläs-
sig ist, die aber gewerblich genutzt werden können und bei Flä-
chen von Grundstücken, auf denen nur Stellplätze oder Garagen
zulässig sind, wird ein Vollgeschoss zu Grunde gelegt.

(9) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung er-
höht sich bei Grundstücken in Kern-, Gewerbe- oder Industriege-
bieten sowie Grundstücken in anderen Baugebieten, die überwie-
gend gewerblich oder in ähnlicher Weise (z.B. Grundstücke mit Büro-,
Handels-, Verwaltung-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- und Schulge-
bäuden) genutzt werden, der für das Grundstück gemäß Absatz
2 – 8  maßgebliche Nutzungsfaktor um 0,5.

(10) Als Vollgeschoss im Sinne dieser Satzung gelten alle Geschosse,
die nach der Bauordnung des Landes Brandenburg Vollgeschosse
sind und zu Wohn- und Gewerbezwecken genutzt werden kön-
nen oder rein tatsächlich so genutzt werden.

§ 7 Nutzungsfaktor für Grundstücksflächen mit sonstiger Nutzung

(1) Zur Berücksichtigung der Art und des Maßes der Nutzung werden
die nach § 5 Abs. 4 ermittelten Grundstücksflächen vervielfacht mit

a) 0,3 vorbehaltlich Ziff. d) - g) bei Flächen, die im Außenbereich
(§ 35 BauGB) liegen und in einer der baulichen oder gewerb-
lichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden (z. B.: Klein-
gartenanlagen, Friedhöfe, Sportanlagen, Campingplätze, Frei-
bäder sowie Badeseen und Nutzgärten als Bestandteil eines
Wohn- oder Gewerbegrundstücks).

b) 0,033 vorbehaltlich Ziff. d) - g) bei Flächen, die im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen (z.B. Grünland, Ackerland oder Gar-
tenland) oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z.B. land-
wirtschaftliche Nutzung). 

c) 0,0167 vorbehaltlich Ziff. d) - g) bei Flächen, die im Außenbe-
reich (§ 35 BauGB) liegen und als Waldflächen oder als be-
wirtschaftete Wasserflächen genutzt werden oder wegen ent-
sprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur als
Waldflächen nutzbar sind. 

d) 1,0 bei Flächen, auf denen Wohnbebauung, landwirtschaftli-
che Hofstellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B. Feld-
scheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich rechne-
risch aus der Grundfläche der Baulichkeit geteilt durch die
Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen von je 0,25 für
das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollge-
schoss, für die Restflächen gilt Ziff. a) - c).

e) 1,0 bei Flächen, die als Campingplätze genutzt werden und
auf denen eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich
rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeit geteilt durch
die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, mit Zuschlägen zum Nut-
zungsfaktor von je 0,25 für das zweite und jedes weitere tat-
sächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restflächen gilt Ziff.
a) - c).

f) 1,5 bei Flächen, die gewerblich genutzt werden und bebaut
sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundflä-
che der Baulichkeit geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 er-
gibt, mit Zuschlägen zum Nutzungsfaktor von je 0,25 für das
zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,
für die Restflächen gilt Ziff. a) - c).

g) 1,0 bei Flächen, die im Geltungsbereich einer Satzung nach §
35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung erfassten Teil-
flächen mit Zuschlägen zum Nutzungsfaktor von je 0,25 für
das zweite und jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollge-
schoss, für die Restflächen gilt Ziff. a) - c).

(2) Die Bestimmung der Vollgeschosse richtet sich nach § 6.

§ 8 Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Eigentümer ist, wer
als solcher im Grundbuch eingetragen ist. Bei Wohnungs- und Teil-
eigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle
des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.

(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer
an die Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I S.
2457) genannten natürlichen oder juristischen Personen des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Perso-
nenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt des Erlasses des Bei-
tragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung eines
Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstücks gemäß den §§
15 und 16 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausge-
übt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach dem Sa-
chenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden und Einwen-
dungen geltend gemacht worden sind. Andernfalls bleibt die
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt.

(4) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer haften als Ge-
samtschuldner.

(5) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer sind ver-
pflichtet, alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wahr-
heitsgemäß und unverzüglich nach Aufforderung durch die Gemeinde
zu machen und nachzuweisen. Sie haben bei örtlicher Feststellung
der Gemeinde die notwendige Unterstützung zu gewähren.

§ 9 Kostenspaltung

Der Beitrag kann für:

1. Fahrbahn,
2. Oberflächenentwässerung,
3. unselbstständige Grünanlagen,
4. Flächen innerhalb der Straßengrenzen, die für die ungetrennte Auf-

nahme von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr bestimmt sind ge-
sondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.
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§ 10 Abschnitte

Der Aufwand kann auch für Abschnitte einer Einrichtung oder Anla-
ge, wenn diese selbstständig in Anspruch genommen werden kön-
nen, ermittelt oder erhoben werden.

§ 11 Vorausleistung

Sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist, kön-
nen Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussichtlich endgültigen
Beitragsschuld erhoben werden.

§ 12 Ablösung des Beitrags

Der Straßenbaubeitragsbescheid kann durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag abgelöst werden. Der Ablösebetrag richtet sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des nach Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Stra-
ßenbaubeitrags. Ein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Ablösevertrages
besteht nicht.

§ 13 Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen
werden einen Monat nach Bekanntgabe des jeweiligen Bescheides fäl-
lig.

§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Kolkwitz, den 02.11.2010

Fritz Handrow
Bürgermeister

Laut § 10 Abs. 4 des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg (BbgJagdG)
setzt die untere Jagdbehörde des Landkreises Spree-Neiße folgende
Satzung für die Jagdgenossenschaft Müschen/Babow fest:

§ 1 Name und Sitz der Jagdgenossenschaft

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Müschen/
Babow ist gemäß § 10 Absatz 1 BbgJagdG eine Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts. Sie führt den Namen 

"Jagdgenossenschaft Müschen/ Babow"

und hat ihren  Sitz in Burg (Spreewald), Ortsteil Müschen.

§ 2 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Müschen/ Babow

(1) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk umfasst gemäß § 8 Absatz 1
Bundesjagdgesetz   (BJagdG) alle Grundflächen 
- des Ortsteiles Babow der Gemeinde Kolkwitz gemäß des An-

gliederungsbescheides der unteren Jagdbehörde vom 22.04.1999
sowie 

- des Ortsteiles Müschen der Gemeinde Burg (Spreewald) gemäß
dem von der unteren Jagdbehörde am 13.05.2009 genehmig-
ten Teilungsbeschluss der Jagdgenossenschaft Burg (Spreewald)
vom 29.04.2009 entsprechend dem Jagdkataster zuzüglich der
von der zuständigen Jagdbehörde angegliederten und abzüg-
lich der abgetrennten Grundfläche.

(2) Der gemeinschaftliche Jagdbezirk wird begrenzt durch (Grenzbe-
schreibung): die Gemarkungsgrenzen der Gemarkungen Müschen
und Babow

§  3 Gebiet der Jagdgenossenschaft

Das Gebiet der Jagdgenossenschaft umfasst  die jagdlich nutzbaren
Grundflächen des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes, deren Eigentü-
mer der Jagdgenossenschaft als Mitglieder angehören.

§ 4 Mitglieder der Jagdgenossenschaft

(1) Mitglieder der Jagdgenossenschaft (Jagdgenossen) sind die Eigen-
tümer der Grundflächen, die das Gebiet der Jagdgenossenschaft
bilden. Eigentümer von Grundflächen  des gemeinschaftlichen
Jagdbezirkes, auf denen die Jagd ruht oder aus anderen Gründen
nicht ausgeübt werden darf,  gehören gemäß § 9 Absatz 1 BJagdG
insoweit der Jagdgenossenschaft nicht an. 

(2) Die Jagdgenossenschaft führt ein Jagdkataster, in dem die Eigen-
tümer der zum Gebiet  der Jagdgenossenschaft gehörenden Grund-
flächen und deren Größen ausgewiesen werden.
Das Jagdkataster ist fortzuführen; durch Eigentumswechsel ein-
getretene Änderungen hat der Erwerber dem Jagdvorstand nach-
zuweisen. Das Jagdkataster liegt für die Jagdgenossen und deren
schriftlich bevollmächtigten Vertreter zur Einsicht beim Vorstand aus.

§ 5 Aufgaben der Jagdgenossenschaft

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach Maßgabe des geltenden
Rechts unter eigener Verantwortung  nach den Grundsätzen der Wirt-
schaftlichkeit und unter Berücksichtigung der jagdlichen Belange alle
Angelegenheiten, die sich aus dem Jagdrecht der ihr angehören-
den Jagdgenossen ergeben. 

(2) Ihr obliegt nach Maßgabe des § 29 Absatz 1 BJagdG  der Ersatz
des Wildschadens, der an den zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk
gehörenden Grundstücken entsteht. 

Satzung der Jagdgenossenschaft  Müschen / Babow

Fortsetzung auf Seite 8

§ 6 Organe der Jagdgenossenschaft

Die Organe der Jagdgenossenschaft sind: 
1. die Jagdgenossenschaftsversammlung  und 
2. der Jagdvorstand.

§ 7 Jagdgenossenschaftsversammlung

Zur Teilnahme an der Jagdgenossenschaftsversammlung sind die Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie können sich durch ihre
gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe des § 10 Absatz 4 dieser
Satzung durch Bevollmächtigte vertreten lassen. 
Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem  Jagdvorstand oder
dessen Beauftragten zu Beginn der Versammlung vorzulegen.

§ 8 Zuständigkeit der Jagdgenossenschaftsversammlung

(1) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt die Satzung und
deren Änderungen. 

Sie wählt: 

a)  den Vorsitzenden des Jagdvorstandes (Jagdvorsteher) und sei-
nen Stellvertreter;

b)  zwei Beisitzer und deren Stellvertreter;

c)  einen Schriftführer und dessen Stellvertreter;

d)  einen Kassenführer und dessen Stellvertreter,

e)  zwei Rechnungsprüfer und deren Stellvertreter.

(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt weiterhin über:

a) den jährlichen Haushaltsplan;

b) die Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers;

c) die Antragstellung zur Abrundung, Zusammenlegung und Tei-
lung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;

d) die Art der Jagdnutzung des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes;

e) das Verfahren und die Bedingungen für den Abschluss von
Jagdpachtverträgen;

f) die Erteilung des Zuschlages bei der Jagdverpachtung; 

g) die Änderung und Verlängerung laufender Jagdpachtverträge;

h) die Zustimmung zur Weiter- und Unterverpachtung des ge-
meinschaftlichen Jagdbezirkes und zur Erteilung von entgeltli-
chen Jagderlaubnisscheinen;

i) den Zeitpunkt der Ausschüttung des Reinertrages aus der Jagd-
nutzung;

j) die Erhebung von Umlagen zum Ausgleich des Haushaltspla-
nes;

k) die Beanstandung von Beschlüssen durch den Jagdvorstand;

l) die Zustimmung zu Dringlichkeitsentscheidungen des Jagdvor-
standes gemäß § 12 Absatz 5 dieser Satzung; 

m) die Festsetzung von Aufwandsentschädigungen für die Mit-
glieder des Jagdvorstandes, den Schriftführer, den Kassenfüh-
rer und die Rechnungsprüfer.
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3) Regelungen im Sinne des Absatzes 2 Buchstaben c) , d), e), f), g),
h) und i) können im Einzelfall durch Beschluss auf den Jagdvor-
stand übertragen werden. 

4) Die Jagdgenossenschaftsversammlung kann den Jagdvorstand er-
mächtigen, die Führung der Kassengeschäfte durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag der Gemeindekasse des Amtes Burg (Spree-
wald) zu übertragen. Mit dem Wirksamwerden des Vertrages entfällt
die Wahl eines Kassenführers.

5) Die Rechnungsprüfung kann einem zugelassenen Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen übertragen werden; in diesem Fall entfällt die
Wahl der Rechnungsprüfer. 
§ 14 Abs. 3 dieser Satzung gilt entsprechend.

§ 9 Durchführung der Jagdgenossenschaftsversammlung

(1) Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist vom Jagdvorsteher we-
nigstens einmal im Jahr einzuberufen. Der Jagdvorsteher muss die
Jagdgenossenschaftsversammlung auch einberufen, wenn minde-
stens ein Viertel aller Jagdgenossen die Einberufung bei ihm schrift-
lich unter Angabe der auf die Tagesordnung zu setzenden Ange-
legenheiten beantragt. 

(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung soll am Sitz der Jagdgenos-
senschaft stattfinden. Sie ist öffentlich, soweit nicht durch Be-
schluss die Öffentlichkeit für die Beratung bestimmter Angelegen-
heiten ausgeschlossen wird. 

(3) Die Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung ergeht durch
amtliche Bekanntmachung (§ 16  Absatz 2).  Sie muss mindestens
drei Wochen vorher erfolgen und Angaben über den Ort und den
Zeitpunkt der Versammlung sowie die Tagesordnung enthalten.

(4) Den Vorsitz in der Jagdgenossenschaftsversammlung führt der
Jagdvorsteher. Für die Abwicklung bestimmter Angelegenheiten, ins-
besondere zur Leitung einer öffentlichen Versteigerung kann ein
anderer Versammlungsleiter bestellt werden. 

(5) Unter dem Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" können  Beschlüsse
nach § 8 Absätze 1 bis 4 nicht gefasst werden. 

(6) Zu der Jagdgenossenschaftsversammlung ist die Aufsichtsbehör-
de rechtzeitig schriftlich einzuladen. 

§ 10 Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft

(1) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen gemäß § 9 Absatz 3
BJagdG sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen
Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung
vertretenen Grundfläche.

(2) Beschlüsse der Jagdgenossenschaft werden durch öffentliche Ab-
stimmung gefasst. Die Jagdgenossenschaftsversammlung kann auf
Antrag von mindestens 3 Jagdgenossen, die zusammen minde-
stens ein Zehntel der Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenos-
senschaft vertreten müssen, zu einzelnen Tagesordnungspunkten
eine schriftliche Abstimmung beschließen; das gilt nicht für Be-
schlüsse über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung
nach § 10 Absatz 3 BJagdG. Über die Einzelheiten der schriftlichen
Abstimmung ist von den Mitgliedern  des Jagdvorstandes und den
Stimmzählern Verschwiegenheit zu wahren; die Unterlagen sind vom
mindestens 10 Jahre lang, im Falle der Beanstandung oder An-
fechtung des Beschlusses für die Dauer des Verfahrens, den Jagd-
pachtvertrag betreffend bis zu dessen Ablauf aufzubewahren. 

(3) Jeder Jagdgenosse hat eine Stimme. Miteigentümer und Gesamt-
handseigentümer eines zum Gebiet der Jagdgenossenschaft ge-
hörenden Grundstücks können ihr Stimmrecht nur einheitlich aus-
üben; sie haben dem Jagdvorstand schriftlich einen Bevollmächtigten
zu benennen.

(4) Ein  bevollmächtigter Vertreter darf höchstens einen Jagdgenos-
sen vertreten. Die von einem Bevollmächtigten vertretene Grund-
fläche darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein Drittel
der Gesamtfläche  des Gebietes der Jagdgenossenschaft nicht über-
schreiten.

(5) Ein Jagdgenosse oder ein Bevollmächtigter ist von der Mitwirkung
an der Abstimmung entsprechend § 34 BGB ausgeschlossen, kann
sich auch nicht vertreten lassen und auch keinen anderen vertre-
ten, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsge-
schäftes mit ihm oder Einleitung oder Erledigung eines Rechts-
streites zwischen ihm und der Jagdgenossenschaft betrifft.

(6) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaft ist eine Niederschrift
zu fertigen. Aus ihr muss auch hervorgehen, wie viele Jagdgenos-
sen anwesend waren und welche Grundfläche  von ihnen 
vertreten wurde. 
Die Niederschrift ist vom Jagdvorsteher und vom Schriftführer zu
unterzeichnen und der nächsten Jagdgenossenschaftsversamm-
lung zur Billigung vorzulegen. 

(7) Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse
der Jagdgenossenschaft schriftlich zu unterrichten. 

§ 11 Vorstand der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand besteht gemäß § 10 Absatz 6 BbgJagdG aus dem
Vorsitzenden (Jagdvorsteher) und zwei Beisitzern. Die Mitglieder
des Jagdvorstandes werden im Falle der Verhinderung durch ihre
Stellvertreter vertreten. 

(2) Wählbar für den Jagdvorstand ist - jede volljährige und geschäfts-
fähige natürliche Person. 

(3) Der Jagdvorstand wird für eine Amtszeit von 4 Geschäftsjahren
gewählt. Die Amtszeit beginnt mit dem auf die Wahl folgenden
Geschäftsjahr, es sei denn, dass im Zeitpunkt der Wahl kein ge-
wählter Jagdvorstand vorhanden ist; in diesem Falle beginnt sie
mit der Wahl und verlängert  sich um die Zeit von der Wahl bis
zum Beginn des nächsten Geschäftsjahres. 
Die Amtszeit verlängert sich bis zur Wahl eines neuen Jagdvor-
standes um höchstens drei Monate, sofern innerhalb der letzten
drei Monate vor dem Ende der satzungsmäßigen Amtszeit minde-
stens eine Jagdgenossenschaftsversammlung stattgefunden hat und
es in dieser nicht zur Wahl eines neuen Jagdvorstandes gekom-
men ist. 

(4) Der Schriftführer und der Kassenführer werden für die gleiche
Amtszeit von vier Geschäftsjahren gewählt wie der Jagdvorstand; Ab-
satz 3 Sätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung. 

(5) Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Jagdvorstandes vorzeitig
durch Tod, Rücktritt oder Verlust der Wählbarkeit, so rückt der für
ihn gewählte Stellvertreter als Ersatzmitglied in den Jagdvorstand
nach; in diesem Falle ist für den Rest der Amtszeit in der nächsten
Jagdgenossenschaftsversammlung ein neuer Stellvertreter zu wäh-
len. In gleicher Weise ist eine Ersatzwahl vorzunehmen, wenn ein
stellvertretendes Mitglied des Jagdvorstandes oder ein anderer
Funktionsträger vorzeitig ausscheidet.  

§ 12 Vertretung der Jagdgenossenschaft

(1) Der Jagdvorstand vertritt die Jagdgenossenschaft gemäß § 9 Ab-
satz 2 BJagdG gerichtlich und außergerichtlich. Der Jagdvorstand ver-
waltet die Angelegenheiten der Jagdgenossenschaft und ist hier-
bei an die Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsversammlung
gebunden. Bei der Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen müs-
sen unbeschadet der Regelung in Absatz 4 Satz 2  alle Mitglieder
des Jagdvorstandes gemeinschaftlich handeln.

(2) Der Jagdvorstand hat die Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung vorzubereiten und durchzuführen. Insbesondere ob-
liegt ihm:

a) die Feststellung und Ausführung des Haushaltsplanes;
b) die Anfertigung der Jahresrechnung;
c) die Überwachung der Schrift- und Kassenführung;
d) die Verteilung der Erträge an die einzelnen  Jagdgenossen;
e) die Feststellung der Umlagen der einzelnen Mitglieder.

(3) Ein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei Angelegenheiten der Jagd-
genossenschaft nicht beratend oder entscheidend mitwirken, wenn
die Entscheidung ihm selbst, seinem Ehegatten, dem eingetrage-
nen Partner einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft, sei-
nen Verwandten bis zum dritten oder Verschwägerten bis zum
zweiten Grade oder einer von ihm kraft Gesetzes oder rechtsge-
schäftlicher Vollmacht vertretenen Person einen unmittelbaren Vor-
teil oder Nachteil bringen kann. 

(4) In Angelegenheiten, die an sich der Beschlussfassung durch die
Jagdgenossenschaftsversammlung unterliegen, entscheidet der
Jagdvorstand, falls die Erledigung keinen Aufschub duldet. In Fäl-
len äußerster Dringlichkeit kann der Jagdvorsteher zusammen mit
einem Beisitzer entscheiden. 

(5) Zu Entscheidungen gemäß Absatz 4 hat der Jagdvorsteher unver-
züglich die Zustimmung der Jagdgenossenschaftsversammlung ein-
zuholen. Diese kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, so-
weit nicht schon Rechte Dritter entstanden sind. 
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(6) Solange die Jagdgenossenschaft keinen vollständigen Jagdvorstand
gewählt hat, werden die  Geschäfte des Jagdvorstandes  nach
Maßgabe des § 9 Absatz 2 BJagdG in Verbindung mit § 10  Ab-
satz 7 BbgJagdG vom hauptamtlichen Bürgermeister, bei amtsan-
gehörigen Gemeinden vom Amtsdirektor wahrgenommen. Die 
Kosten der vorübergehenden Geschäftsführung trägt die Jagdge-
nossenschaft. 

(7) Von der Übernahme der Geschäfte durch den Notvorstand ist die
untere Jagdbehörde in Kenntnis zu setzen.

(8) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind  ehrenamtlich tätig.

§ 13 Sitzungen des Jagdvorstandes

(1) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung des Jagdvorstehers nach Be-
darf, mindestens aber einmal jährlich zusammen. Er muss einbe-
rufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes dies schrift-
lich beantragt. 

(2) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwe-
send oder vertreten sind. Der Jagdvorstand entscheidet mit der Mehr-
heit der Stimmen seiner Mitglieder, Stimmenthaltung ist nicht zu-
lässig. 

(3) Die stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen des Jagd-
vorstandes beratend teilnehmen; sie sind zu den Sitzungen einzu-
laden. 

(4) Die Sitzungen des Jagdvorstandes sind nicht öffentlich. Der Schrift-
führer und der  Kassenführer sollen an den Sitzungen teilnehmen,
sie sind zu den Sitzungen einzuladen. 

(5) Der Jagdvorstand kann Beschlüsse der Jagdgenossenschaft, die das
geltende Recht verletzen,  innerhalb einer Woche beanstanden. Ist
ein Beschluss beanstandet worden, so ist innerhalb eines Monats
nach der Beanstandung eine Jagdgenossenschaftsversammlung
einzuberufen.

(6) Über die Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift zu
fertigen und von den Teilnehmern der Sitzung zu unterzeichnen.
Die Aufsichtsbehörde ist innerhalb eines Monats über die Beschlüsse
des Jagdvorstandes schriftlich zu unterrichten.

(7) Der Jagdvorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen

(1) Die Jagdgenossenschaft stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haus-
haltsplan auf, der die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben
enthält. Der Haushaltsplan muss ausgeglichen sein.

(2) Zum Ende des Geschäftsjahres ist eine Jahresrechnung zu erstel-
len, die den Rechnungsprüfern zur Prüfung und der Jagdgenos-
senschaftsversammlung zur Entlastung des Vorstandes und des
Kassenführers vorzulegen ist. 

(3) Die Rechnungsprüfer werden jeweils im Voraus für ein Ge-
schäftsjahr bestellt; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Rechnungs-
prüfer kann nicht sein, wer dem Jagdvorstand als Mitglied 
oder Stellvertreter angehört oder ein anderes Amt für die 
Jagdgenossenschaft inne hat oder wer zu einem Funktions-
träger in einer Beziehung der in § 12 Absatz 3 bezeichneten Art
steht. 

(4) Im  übrigen finden für das Haushalts-, Kassen- und  Rechnungs-
wesen einschließlich der Rechnungsprüfung die für die Gemein-
den des Landes Brandenburg geltenden Vorschriften entsprechen-
de Anwendung. 

§ 15 Geschäfts- und Wirtschaftsführung

(1) Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im Sinne
des § 11 Absatz 4 BJagdG. 

(2) Einnahme- und Ausgabeanordnungen der Jagdgenossenschaft sind
vom Jagdvorsteher und einem Beisitzer zu unterzeichnen.

(3) Kassenführer oder dessen Stellvertreter kann nicht sein, wer be-
fugt ist zur Unterschrift von Kassenanordnungen. 

(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind, soweit sie nicht zur
Erfüllung der Aufgaben der Genossenschaft oder nach Maßgabe
des Haushaltsplanes zur Bildung von Rücklagen oder zu anderen
Zwecken zu verwenden sind, an die Mitglieder auszuschütten. Sie
sind bis zu ihrer Verwendung verzinslich anzulegen. Durch den Be-
schluss über die Bildung von Rücklagen oder die anderweitige Ver-
wendung der Einnahmen wird der Anspruch des Jagdgenossen,

der dem Beschluss nicht zugestimmt hat, auf Auszahlung seines
Anteils am Reinertrag der Jagdnutzung gemäß § 10 Absatz 3
BJagdG nicht berührt. 

(5) Von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft dürfen Umlagen nur
erhoben werden, wenn und soweit dies zum Ausgleich des Haus-
haltsplanes unabweisbar notwendig ist.

§ 16 Bekanntmachungen der Jagdgenossenschaft

(1) Die festgesetzte Satzung und Änderungen der Satzung sind im
vollen Wortlaut gemäß der Bekanntmachungsverordnung bekannt
zu machen (§ 10 Abs. 2 BbgJagdG). In der Bekanntmachung ist
auf die aufsichtsbehördliche Genehmigung unter Angabe der ge-
nehmigenden Behörde und des Datums hinzuweisen.
Die Bekanntmachung erfolgt durch Veröffentlichung in den amt-
lichen Bekanntmachungsblättern 

- des Amtes Burg (Spreewald) mit der namentlichen Bezeich-
nung: „Amtsblatt für das Amt Burg (Spreewald)“ und

- der Gemeinde Kolkwitz mit der namentlichen Bezeichnung:
„Amtsblatt für die Gemeinde Kolkwitz mit den Ortsteilen Ba-
bow, Brodtkowitz, Dahlitz, Eichow, Glinzig, Gulben, Hänchen,
Kackrow, Klein Gaglow, Kolkwitz, Krieschow, Kunersdorf, Lim-
berg, Milkersdorf, Papitz, Wiesendorf, Zahsow“ .

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 Satz 2 gilt auch für sonstige Be-
kanntmachungen der Jagdgenossenschaft, insbesondere der Ein-
ladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung, der Bekanntma-
chung des jährlichen Haushaltsplanes, der Beschlüsse über die
Festsetzung von Umlagen und der Beschlüsse über die Verwen-
dung des Reinertrages nach § 10 Absatz 3 BJagdG. 

(3) Über den Vollzug der Bekanntmachung ist entsprechend § 6 Abs.
2 BekanntmV ein Nachweis zu den Akten zu nehmen.

(4) Auswärtige Jagdgenossen sind verpflichtet, dem Jagdvorstand ei-
nen am Sitz der Jagdgenossenschaft wohnenden Zustellungsbe-
vollmächtigten zu benennen.

§ 17 Inkrafttreten  und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Satzung wird gemäß § 10 Absatz 2 BbgJagdG mit ihrer Be-
kanntmachung rechtsverbindlich.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Satzung treten gleichzeitig alle bis-
herigen Satzungen außer Kraft.

(3) Der erste Haushaltsplan nach § 8 Absatz 2 Buchstabe a) ist für das
Geschäftsjahr 2010/2011 aufzustellen, die erste Rechnungsprüfung
ist nach den Vorschriften dieser Satzung  für das Geschäftsjahr
2009/2010 vorzunehmen.  

V e r f ü g u n g

Die vorstehende Satzung der „Jagdgenossenschaft Müschen/ Babow“
wird von mir gemäß § 10 Absatz 4 BbgJagdG  festgesetzt.

Forst (Lausitz), den 12.10.2010

Harald Altekrüger
Landrat
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Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung Dienstsitz Luckau hat beschlossen:
Das mit Anordnungsbeschluss vom 06.06.2007 gemäß § 56 LwAnpG
in Verbindung mit § 86 FlurbG und den Bestimmungen des BbgLEG
festgestellte Gebiet des

Bodenordnungsverfahrens Priorgraben
Verfahrens-Nr.: 6006 Q

wird gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG  in Verbindung mit § 8 (1) FlurbG
und dem BbgLEG  wie folgt geändert:

1. Verfahrensgebiet
1.1 Hinzuziehung von Flurstücken

Zum Verfahrensgebiet werden nachstehend aufgeführte Flurstücke
hinzugezogen und auch insoweit die Bodenordnung angeordnet:

Land Brandenburg
Landkreis Spree-Neiße
Gemeinde Kolkwitz

Gemarkung Krieschow, Flur 1
Flurstücke 226, 232

Gemarkung Babow, Flur 1
Flurstücke 271, 272, 513

Gemarkung Babow, Flur 2
Flurstücke 284, 285

Die Flächengröße der zugezogenen Flurstücke beträgt laut Liegen-
schaftskataster insgesamt 2,6744 ha.

1.2 Ausschluss von Flurstücken

Nachstehend aufgeführte Flurstücke werden aus dem Verfahrensge-
biet ausgeschlossen:

Land Brandenburg
Landkreis Spree-Neiße
Gemeinde Kolkwitz

Gemarkung Krieschow, Flur 1
Flurstücke 219, 229, 230

Die Flächengröße der ausgeschlossenen Flurstücke beträgt laut Lie-
genschaftskataster ca. 0,5560 ha.

Das geänderte Verfahrensgebiet hat nunmehr eine Größe von  ca. 118,64
ha.

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage beigefügten Gebietskarte
im Maßstab 1 : 5 000 dargestellt. Die hinzugezogenen Flurstücke sind
auf der Gebietskarte rot gekennzeichnet und die ausgeschlossenen
Flurstücke sind auf der Gebietskarte blau gekennzeichnet.

Bekanntmachung und Auslage

Der 1. Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur
Einsichtnahme für die Beteiligten zwei Wochen lang nach der Be-
kanntmachung in der 

Gemeindeverwaltung Kolkwitz
Berliner Straße 19
03099 Kolkwitz

jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der 1. Änderungsbeschluss mit Gründen und Ge-
bietskarte im 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Luckau
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau

aus.

2. Beteiligte

An dem Bodenordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG beteiligt:

- als Teilnehmer

die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden Grundstücke
sowie die den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten.

- als Nebenbeteiligte

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk Grundstücke
vom Bodenordnungsverfahren betroffen werden,

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land für ge-
meinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten (§§ 39 und 40
FlurbG) oder deren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Bodenord-
nungsgebiet räumlich zusammenhängt und dieses beeinflusst oder
von ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsgebiet gehören-
den Grundstücken oder von Rechten an solchen Rechten oder von
persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung solcher
Grundstücke berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke
beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 FlurbG bis zum
Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG),

f) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet gehörenden
Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unterhaltungs- oder Aus-
führungskosten auferlegt wird (§§ 42 Abs. 3 und 106 FlurbG) oder
die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Boden-
ordnungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

3. Teilnehmergemeinschaft

Die Eigentümer der zugezogenen Flurstücke werden Mitglieder der
Teilnehmergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens „Priorgraben“
mit Sitz in Milkersdorf. Die Eigentümer der ausgeschlossenen Flur-
stücke scheiden aus der Teilnehmergemeinschaft aus.

4. Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Betei-
ligung am Bodenordnungsverfahren berechtigen, sind gemäß § 14
Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter
Bekanntmachung dieses Beschlusses beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Luckau
Karl-Marx-Straße 21
15926 Luckau

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte
an Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche
Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken berech-
tigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken.

Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende
sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden Frist nach-
zuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht
mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet
oder nachgewiesen, so kann die obere  Flurbereinigungsbehörde die
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2
FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf ge-
setzt worden ist.

5. Zeitweilige Einschränkungen des Eigentums

In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und 85 Ziff. 5 FlurbG ist von
der Bekanntgabe des Beschlusses an bis zur Unanfechtbarkeit des Bo-
denordnungsplanes in folgenden Fällen die Zustimmung der oberen Flur-
bereinigungsbehörde erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Bodenordnungsgebiet
geändert werden soll; dies gilt nicht für die Änderungen, die zum
ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören,

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen
und ähnliche Anlagen errichtet, hergestellt, wesentlich verändert
oder beseitigt werden sollen,

Öffentliche Bekanntmachung
1. Änderungsbeschluss
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c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, ein-
zelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze beseitigt werden sol-
len. Die Beseitigung ist nur in Ausnahmefällen möglich, soweit lan-
deskulturelle Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden,

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, die den Rah-
men einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen.
Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen vor-
genommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so
können sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben.
Die  obere Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand
gemäß § 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dieses der Bo-
denordnung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen wor-
den, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzun-
gen anordnen.
Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorgenom-
men worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehörde anord-
nen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die abgeholzte oder
verlichtete Fläche nach Anweisungen der Forstaufsichtsbehörde
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben b), c) und
d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit
einer Geldbuße bis zu 1.000,00 Euro für den einzelnen Fall geahn-
det werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des OWiG). Unter Umstän-
den kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs.
4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). Für
die ausgeschlossenen Flurstücke werden die mit dem Anordnungs-
beschluss verfügten Einschränkungen des Grundbesitzes aufgehoben.

6. Finanzierung des Verfahrens

Die Verfahrenskosten gem. § 104 FlurbG trägt das Land Brandenburg.

Die Ausführungskosten fallen gemäß § 105 FlurbG der Teilnehmerge-
meinschaft zur Last.

7. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 80 Abs. 2
Ziff. 4 VwGO   angeordnet.

8. Gründe

Ausgelegt gemäß Ziffer 2 des 1. Änderungsbeschlusses.

9. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen 1. Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist beim 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Luckau
15926 Luckau

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Luckau, den 04.11.2010
Im Auftrag

gez. Reppmann
Regionalteamleiterin Bodenordnung
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Informationen

Im Einwohnermeldeamt bei der Gemeindeverwaltung Kolkwitz können nachfolgend 
aufgeführte Dokumente beantragt werden:

Dokument Beantragung bei der Beantragung Gültigkeit Gebühren bei Bearbeitungs- Abholung 
sind einzureichen Beantragung ! zeit

Personalausweis persönlich - PA oder RP unter 24 Jahre = 6 Jahre 22,80 Euro ca. 3 – 4 alte Dokumente 
(PA) - 1Passbild  über 24 Jahre = 10 Jahre 28,80 Euro Wochen vorlegen

(Frontalaufnahme,   
oder Halbprofil)

- Ehe- oder Geburtsurk.     

ePass persönlich - PA oder RP unter 24 Jahre = 6 Jahre 37,50 Euro ca. 4 – 5  alte Dokumente 
(RP) - 1 Passbild über 24 Jahre = 10 Jahre 59,00 Euro Wochen vorlegen

(Frontalaufnahme)
- Ehe- oder Geburtsurk.

Vorläufiger  PA persönlich - PA oder RP 3 Monate 10,00 Euro 2 Tage alte Dokumente 
maschinenlesbar - 1 Passbild vorlegen

(Frontalaufnahme 
oder Halbprofil )

Vorläufiger RP persönlich - PA oder RP 1 Jahr 26,00 Euro 2 Tage alte Dokumente
maschinenlesbar - 1 Passbild vorlegen

(Frontalaufnahme)
- Ehe- oder Geburtsurk.

Kinderreisepass ein Erziehungs- - 1 Passbild bis 10 Jahre 13,00 Euro 2 Tage Abholung nur 
maschinenlesbar berechtigter (Frontalaufnahme) durch Erziehungs-
(Passersatz) - Geburtsurk. berechtigten

ein Erziehungs- - 1 Passbild von 10 – 16 Jahre 13,00 Euro 2 Tage Abholung nur 
berechtigter  (Frontalaufnahme) durch Erziehungs-
und das Kind - Geburtsurk. berechtigten

Führerschein persönlich - PA, Führerschein unbegrenzt 24,00 Euro ca. 5 – 6 alte Dokumente
ohne LKW - 1 Passbild Wochen vorlegen

(Halbprofil)

Führerschein persönlich - PA, Führerschein bis 50 Jahre 24,00 Euro ca. 5 – 6 alte Dokumente 
mit LKW - 1 Passbild Wochen vorlegen

(Halbprofil)
über 50 Jahre: 5 Jahre 42,60 Euro
- PA, Führerschein
- 1 Passbild

(Halbprofil)
- augenärztl. Gutachten
- ärztliche Untersuchung


